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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 26. Januar 1983

354. Postulat. Die Kantonsrite Dr. Ulrich Hedinger und
Peter Roth, Ziirich, haben am 15. November 1982 folgendes
Postulat eingereicht und schriftlich begriindet :

Der Regierungsrat wird gebeten, Bericht zu erstatten
und Antrag zu stellen {iber Verbesserungen der Aufent-
halts-, Lebens- und Arbeitsméglichkeiten ethnischer Min-
derheiten (Romani, Jenische und die weiteren Stimme
und Sippen der «Fahrenden») im Kanton Ziirich: in
rechtlicher, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hin-
sicht.

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten

beschliesst der Regiecrungsrat :

I. Zum Postulat Dr. Ulrich Hedinger und Peter Roth,
Ziirich, wird wie folgt Stellung genommen :

1. Die von den Postulanten angesprochene Problematik
erregt das besondere Interesse der Oeffentlichkeit, weil seit
etwa zwei Jahren grossere Gruppen auslindischer Fahrender
vermehrt durch verschiedene Teile des Kantons ziehen. Dic
Reaktion hierauf reicht von der Forderung nach kompromiss-
loser polizeilicher Wegweisung bis zum Bestreben, die Inte-
gration Fahrender durch soziale und rechtliche Massnahmen
zu fordern. Der Regierungsrat lehnt die Auffassung ab, den
Problemen, welche dic Anwesenheit Fahrender stellt, allein
polizeilich zu begegnen. Anderseits sind aber auch Grenzen zu
sehen, die einer behordlichen Fiirsorge insbesondere des Staa-
tes fiir Fahrende gesetzt sind. Zwar sollen die Behorden ihre
Praxis auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der
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nichtsesshaften cethnischen Minderheiten ausrichten. Solche
Bestrebungen dirfen aber nieht in die Tendenz ausmiinden,
das Leben dieser Gruppen besonderen Regelungen zu unter-
stellen. Es soll auch vermieden werden, dass spezielle gesetz-
geberische oder administrative Massnahmen cinen indirekten
Zwang auf dic Fahrenden ausiiben, sich unseren Lebensver-
hilltnissen anzupassen. Die Erwartung der Bevilkerung, dass
sich dic IFahrenden unseren Vorstellungen von zivilisato-
rischer Ordnung nihern, kann durch cine Bereitschaft der Be-
horden zur Unterstiitzung dieser Gruppen menschlicher und
in gewissem Umfang auch wirkungsvoller als mit polizeili-
chem Zwang erfiillt werden. Eine Verstirkung auch der be-
treuenden behordlichen Einflussnahme auf allen Ebenen
konnte aber sehr wohl Ausdruck ciner Haltung sein, welche
die Lebensformen der Fahrenden nicht in ihrer Fremdartig-
keit grundsitzlich akzeptiert, sondern sie den unseren anglei-
chen will.

Die Aufgaben, die sich der Ocffentlichkeit aus der Anwe-
senheit Fahrender stellen, sind naturgemiss nicht auf den
Kanton Ziirich beschrinkt. Ein koordiniertes Vorgehen der
Kantone wire erwiinscht und in einigen Bereichen sogar er-
forderlich. Die Arbeiten der von der Bundesverwaltung einge-
setzten Kommission «Fahrendes Volk in der Schweizy, in der
auch Vertreter dieser Gruppen mitwirken, sind noch nicht
abgeschlossen. Nicht zuletzt im Hinblick darauf rechtfertigt
sich auch eine Zuriickhaltung gegeniiber der Empfehlung von
Gremien des Europarates an die Mitgliedstaaten, Fahrenden
Aufenthaltsplitze zur Verfligung zu stellen.

2. Die Wahl von Pldtzen fiir den kurz- oder lingerfristi-
gen Aufenthalt Fahrender bietet offenkundige Schwierigkei-
ten. Die Fahrenden selbst unterscheiden zwischen Stand- und
Durchgangsplitzen. Standplitze werden fiir einen lingeren
Aufenthalt, meistens als Winterquartier, gewlinscht. Sie sol-
len grossziigig bemessen und mit geniigenden sanitiren Ein-
richtungen sowie Anschliissen fiir Wasser, Abwasser und
Tlektrizitit versehen sein. Solehe Pliitze bestehen heute in
den Stidten Bern und Biel. Durchgangsplitze wiren sodann
dazu bestimmt, den Fahrenden withrend einer verhiltnismiis-
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sig kurzen Zeit als Lagerort und als Stiitzpunkt fiir die Aus-
ibung des Wandergewerbes zu dienen. Die Anforderungen an
solehe Pliitze wiiren entsprechend geringer.

Dass Fahrenden geeignete Plitze zur Verfiigung stehen,
ist fast ausschliesslich ein praktisches, kein rechtliches Pro-
blem. Fast vollig ausser Betracht fillt cine Belegung privater
Zelt- und Campingplitze, da die Platzhalter hiczu nicht Hand
bieten. In Frage kommt die Beniitzung cines offentlichen
Platzes dieser Art, cine Lisung, dic in Winterthur gefunden
worden ist. In der Stadt Ziirich wird gepriift, ob Fahrenden
cin Durchgangsplatz zur Verfiigung gestellt werden kann.
Andere Gemeinden sind bestrebt, den Aufenthalt von Fahren-
den durch die jeweils geeignetsten Massnahmen in geordnete
Bahnen zu lenken. Sowohl die Initiativen von Gemeinden fiir
feste Plitze wie die Bemiihungen von Gemeinden, fiir die
Fahrenden die jeweils beste Losung zu suchen, sind zu be-
griissen. Diese Bestrebungen verdienen um so mehr Anerken-
nung, als die Gemeindeexekutiven nicht selten eine Zuriick-
haltung und sogar den Widerstand der Bevélkerung zu iiber-
winden haben und bei der Fithrung der Plitze vor erheb-
lichen Problemen stehen.

Iis soll wie bis anhin cine Aufgabe der Gemeinden sein,
fiir kiirzer- oder lingerfristige Aufenthaltsmoglichkeiten Fah-
render zu sorgen. Das schliesst nicht aus, dass Stellen der
kantonalen Verwaltung in dringenden Fiillen in dirckter
Kontaktnahme mit den Fahrenden ein staatliches Grundstiick
mit geeigneter Ausriistung zur Verfiigung stellen, sofern sich
cin Einverstindnis mit der betreffenden Gemeinde erzielen
lisst. Es wiirde die Probleme aber nicht 16sen, wenn der Staat
nicht nur von Fall zu Tall helfend einspringen, sondern
systematisch die Aufgabe iibernchmen wiirde, Fahrenden
Plitze zur Verfligung zu stellen. Realistischerweise miisste
damit gerechnet werden, dass dies die Initiative der Gemein-
den gefihrden wiirde, sich der Fahrenden anzunchmen. Triite
cine soleche Entwicklung ein, konnte der Kanton sehon aus
praktischen Griinden bald an dic Grenzen sciner Miglichkei-
ten zur Tlilfe stossen. Vor allem kiime der Kanton wegen der
besehriinkten Zahl der Grundstiicke, dic er zur Verfiigung
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stellen kann, bald in die Lage, gegen den Willen der §rtlichen
Behorden und der 6rtlichen Bevélkerung Unterstiitzung lei-
hen zu miissen. Die Toleranz gegentiber den Nichtsesshatten
wiirde damit offensichtlich nicht geférdert. Sie liisst sich cher
gewiihrleisten, wenn 6rtliche Behérden die Verantwortung
fir die Platzwahl tragen und dabei notigenfalls auf das Tin-
verstindnis der Bevolkerung hinwirken.

3. Nach Ansicht der Postulanten sollte der Regierungsrat
diec Einrichtung von 'Schulungsmtiglichk(-it(-n fiir Zigeuncr-
kinder fordern, welche u. a. die Eigenart der Zigeunerkultur
beriicksichtigt.

Die Aufnahme in offentliche Schulen ist im wesentlichen
nur fir schweizerische Zigeunerkinder aktuell. Das Bediirtnis
nach einer spezifischen, die Kultur und die Belange der Zi-
geuner berlicksichtigenden 6tfentlichen Schulungsgelegenheit
hiingt nicht zuletzt wesentlich vom Willen der Fahrenden ah,
lingere Zeit an einem Ort zu verbleiben.

Das bestehende Schulsystem erlaubt es, in bestimmten
Grenzen auch der hesonderen Situation von Zigeunerkindern
Rechnung zu tragen. So wird ganz allgemein bei Uebertritten
in die Schulen der Oberstufe und hei Promotionen auf fremd-
sprachige Schiiler oder auf Schiiler aus andern Schulverhilt-
nissen besonders Riicksicht genommen. Die ziircherischen
Schulen bemiihen sich, gegeniiber Kindern mit einem andern
soziokulturellen Hintergrund Toleranz zu ithen, Herkommen
und Wissensstand zu beriicksichtigen und diese Kinder gleich
zu behandeln wie alle andern. Sofern Kinder von Zigeunern
lingere Zeit am gleichen Ort zur Schule gehen, ist § 40 des
Sonderklassenreglements anwendbar, wonach  Schiilern, die
aus andern Sprachgebieten oder Schulverhiltnissen Zugezo-
gen sind, Nachhilfcunterricht erteilt werden kann. Fiir Kin-
der, die sich nur kurze Zeit in ciner Gemeinde aufhalten, ist
die Organisation cines solchen Unterrichts allerdings nicht
zwecekmiissig durchfithrbar.

Die Schule versucht, Kinder verschiedensten Ierkom-
mens zu integricren und dabei Riieksicht auf ihre spezielle
Situation zu nchmen. HMingegen kann es nicht ihre Aufgabe
sein, die unbescehrinkte Verantwortung fiir die Pflege von
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Sprache und Kultur ethnischer Minderheiten zu iibernehmen,
so wichtig dies auch fiir die Identitit dieser Gruppen ist. Die
Pflege der Eigenart der Zigeunerkultur kann nur aus der
Initiative dieser Gruppe selbst herauswachsen. Ein Beispiel
hiefiir findet sich in einer zigeuncreigenen Wohnwagenschule
in Versoix, Genf.

Da bercits die jetzigen gesetzlichen Grundlagen und auch
die praktischen Massnahmen die Integration von Minderhei-
ten in die Schule und die Riicksichtnahme auf ihre besondere
Mentalitit erméglichen, driingen sich besondere gesetzliche
oder administrative Massnahmen nicht auf.

4. Dice Postulanten wiinschen sodann eine Ueberpriifung
der Gesetze und Verordnungen iiber den Erwerb von Ge-
werbepatenten im Sinne einer besseren Beriicksichtigung der
traditionellen beruflichen Fihigkeiten der Fahrenden. Die
traditionellen Erwerbstiitigkeiten der Zigeuner werden durch
das Gesetz iiber die Mirkte und Wandergewerbe vom 18. Fe-
bruar 1979 erfasst. Danach sind die meisten von Zigeunern
ausgeiibten Wandergewerbe bewilligungspflichtig und unter-
liegen ciner kantonalen Gebiihr. Die Gebiihrenansiitze betra-
gen I'r. 10 fiir einen Tag, Fr. 30 fiir einen Monat und Fr. 120
fiir ein Jahr. Diese Gebiihren sind nicht prohibitiv. Alle
Schweizer Biirger — ob sesshaft oder nicht — erhalten Wan-
dergewerbebewilligungen unter den gleichen Voraussetzun-
gen. Das ausstellende Amt kann denn auch Zigeuner, Jenische
und andere Fahrende als solche gar nicht mit Sicherheit er-
kennen und von andern Leuten, z. B. Personen mit weehseln-
dem Aufenthalt, abgrenzen. Eine Aenderung der bestehenden
gesetzlichen Regelung dringt sich nicht auf. Auslindern
allerdings wird cine solche Bewilligung nur erteilt, wenn sie
in der Schweiz die Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilli-
gung besitzen. Dies gilt demnach auch fiir auslindische Zigeu-
ner, welehe diese Voraussetzung in der Regel nicht erfiillen.
Sie konnen deshalb im Kanton ihren traditionellen berufli-
chen Titigkeiten auf legale Weise nicht nachgehen. Auch hier
erscheint eine Lockerung der Vorschrift nicht angebracht,
jedenfalls so lange nicht, als auch in zahlreichen andern Kan-
tonen dieselbe Regelung gilt.
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5. Fiir die Fahrenden soll moglichst kein Sonderrecht
geschaffen werden. Ein soleches konnte wiederum Anlass sein,
sic als Aussenseiter der Gesellsechaft zu behandeln. Hingegen
kann und soll den besonderen Verhiltnissen der Fahrenden
bei der Reehtsanwendung Rechnung getragen werden, soweit
fiir die Behorden ein Ermessensspiclraum besteht.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, das Postu-
lat Dr. Ulrich Hedinger und Peter Roth, Ziirich, nicht zu
iiberweisen, sondern abzulehnen.

II. Mitteilung an die Mitglicder des Kantonsrates und
des Regierungsrates sowie an die Direktion der 6ffentlichen
Bauten.

Ziirich, den 26. Januar 1983

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
Roggwiller



	Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich : Sitzung vom 26. Januar 1983

